Stadt KéIn

Offentliche Bekanntmachung vom 18.12.2024

2. Satzung zur Anderung der
Satzung uiber die Abfallentsorgung
in der Stadt Koln
(Abfallsatzung - AbfS -)

vom 16. Dezember 2024

Der Rat der Stadt KdIn hat in seiner Sitzung vom 12.12.2024 aufgrund der §§ 7
und 8 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994
(GV. NRW. S. 666), der §§ 1, 2, 8 und 9 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes fur das
Land Nordrhein-Westfalen vom 01.02.2022 (GV. NRW. S. 121 bis 144)

- Landeskreislaufwirtschaftgesetz -, in Ausfuhrung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
(KrWG) vom 24.02.2012 - BGBI. | S. 212 sowie des § 17 des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten vom 19. Februar 1987 (BGBI. I, S. 602) - jeweils in der bei
Inkrafttreten der Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen.

Die Satzung Uber die Abfallentsorgung in der Stadt KoIn (-Abfallsatzung-)
vom 16. Dezember 2022 in der Fassung der 1. Anderungssatzung vom
15. Dezember 2023 wird wie folgt geandert:

1. § 6 (Anschluss- und Benutzungszwang) Abs. 3a Satz 2 wird
wie folgt neu erfasst:

,(3a) Die Pflicht nach Satz 1 entfallt zum 30.06.2025."

2. §12 (Einsammeln der Abfélle) Abs. 3 Satz 3 wird wie folgt neu erfasst:

»(3) In Kellern und kellerahnlichen Standorten mit Voll-Service werden nur
eingesetzt:

o Restmulltonnen mit 70 | und 110 1,
diese Behalter werden ausschlielYlich in diesen Standorten
eingesetzt,

o Wertstofftonnen mit 120 |,

° Papiertonnen mit 80 I,

o Biotonnen mit 80 .“
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Offentliche Bekanntmachung der Stadt Kéln vom 18.12.2024

Il.
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit offentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung fur das
Land Nordrhein-Westfalen hingewiesen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

,Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flachennutzungs—
plane nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkindung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgemalf 6ffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenuber der Gemeinde vorher
gerugt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt."

KdlIn, den 16.12.2024 Die Oberburgermeisterin
gez. Henriette Reker

Seite 2



	2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Köln (Abfallsatzung - AbfS -)
	I.
	1. § 6 (Anschluss- und Benutzungszwang) Abs. 3a Satz 2 wird wie folgt neu erfasst:
	2. § 12 (Einsammeln der Abfälle) Abs. 3 Satz 3 wird wie folgt neu erfasst:

	II. Inkrafttreten




